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ner zugänglich und in einem leserlichen Zustand sein. Bei 
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gemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen anders 
beschrieben, übernommen werden.

Hersteller Baumüller Nürnberg GmbH 
Ostendstr. 80 - 90 
90482 Nürnberg 
Deutschland 
Tel. +49 9 11 54 32 - 0   Fax: +49 9 11 54 32 - 1 30 
www.baumueller.de



INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis
1 Sicherheitshinweise ...........................................................................................  3

2 Technische Daten ...............................................................................................  5
2.1 Funktionsbeschreibung ..........................................................................................................  5
2.2 Technische Daten ...................................................................................................................  5

3 Installation ...........................................................................................................  7
3.1 Voraussetzungen ....................................................................................................................  7

4 Fehlerdiagnose ...................................................................................................  9

5 Anhang ..............................................................................................................  11
5.1 Herstellererklärung ...............................................................................................................  11
5.2 Geschäfts- und Lieferbedingungen ......................................................................................  12
Technologiemodule Positionierung und Gleichlauf 1 
Baumüller Nürnberg GmbH 5.96072.01a



2 Technologiemodule Positionierung und Gleichlauf 
5.96072.01a Baumüller Nürnberg GmbH



Sicherheitshinweise
1 SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise

Diese Betriebsanleitung enthält die erforderlichen Informationen für den bestimmungsgemäßen Ge-
brauch der darin beschriebenen Produkte. Sie wendet sich an technisch qualifiziertes Personal, welches 
speziell ausgebildet ist und gründlich mit allen Warnungen und Instandhaltungsmaßnahmen vertraut ist. 
Die Geräte sind nach dem Stand der Technik gefertigt und betriebssicher. Sie lassen sich gefahrlos in-
stallieren und in Betrieb setzen und funktionieren problemlos, wenn sichergestellt ist, daß die Hinweise 
der Betriebsanleitung beachtet werden.

Gefahrenhinweise

Die verwendeten Begriffe haben im Sinne der Betriebsanleitung und der Hinweise auf den Produkten 
selbst folgende Bedeutung:

WARNUNG

Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher 
Spannung.

Bei Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise und Warnungen können schwere Körperverletzung 
und/oder Sachschäden auftreten.

Nur qualifiziertes Personal, das vertraut ist mit Sicherheitshinweisen sowie Montage-, Betriebs- und 
Wartungsanweisungen darf an diesem Gerät arbeiten.

Die Hinweise dienen einerseits Ihrer persönlichen Sicherheit und andererseits der Sicherheit vor Be-
schädigung der beschriebenen Produkte oder angeschlossenen Geräte.

GEFAHR

Bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten werden, wenn 
die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

WARNUNG

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten können, wenn 
die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.
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Sicherheitshinweise
Qualifiziertes Personal

Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitsbezogenen Hinweise in dieser Betriebsanleitung oder 
auf den Produkten selbst sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des 
Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen besitzen:

Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung Stromkreise und Geräte gemäß den Standards der 
Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Ausbildung oder Unterweisung gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch 
angemessener Sicherheitsausrüstung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

HINWEIS

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil 
der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

WARNUNG

Das Gerät/System darf nur für die in der Betriebsanleitung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Ver-
bindung mit von der BAUMÜLLER NÜRNBERG GmbH empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgerä-
ten und -komponenten verwendet werden.

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen an dem Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht gestat-
tet.

Der Bediener ist verpflichtet, eintretende Veränderungen, die die Sicherheit des Geräts/Systems be-
einträchtigen, sofort zu melden.
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Technische Daten
2 TECHNISCHE DATEN

2.1 Funktionsbeschreibung

Der Schnittstellenumsetzer RS485/232 wird zwischen Regler (RS485) und PC (RS232) als Pegelumset-
zer eingesetzt. Dabei wird der 5V-Differenzpegel der RS485 auf den +/-12V-Pegel der RS232 und um-
gekehrt gewandelt.

Auf der Umsetzbaugruppe sind drei LED’s, die folgende Funktion besitzen:

Die rote LED H1 zeigt an, dass die Baugruppe die 5V Spannungsversorgung vom Regler erhält.

Die beiden gelben LED’s zeigen an, dass Daten übertragen werden.

Auf der Umsetzbaugruppe sind zwei Jumper, die folgende Funktion besitzen:

Der Jumper W1 brückt die RS232-Signale RTS und CTS

Der Jumper W2 brückt die RS232-Signale DSR und DTR

Die beiden Jumper sind standardmäßig gesteckt.

2.2 Technische Daten

Schnittstellenumsetzer RS485/232

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 5 V über Pin 2 RS485

Stromaufnahme: 150 mA

Anschluss:
                

9 pol. Sub-D Stecker und Buchse DIN 
41652

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Relative Feuchtigkeit

0...60 °C
-15...70 °C
5...95 %, keine Betauung

Mechanischer Aufbau
Format
Gewicht

78 x 57 mm
ca. 100 g
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Installation
3 INSTALLATION

3.1 Voraussetzungen

Für die Signal-Umwandlung von der RS485-Schnittstelle zur RS232-Schnittstelle werden folgende Kom-
ponenten benötigt:

Umsetzbaugruppe UMS-RS485/232

PC mit serieller Schnitstelle

2 serielle Flachbandkabel mit jeweils 9-pol Sub-D-Stecker und -Buchse

Um eine Umwandlung durchzuführen, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

die RS485-Seite des Umsetzers mit der RS485-Seite des Regler oder Omega verbinden

die RS232-Seite des Umsetzers mit einer seriellen Schnittstelle eines PC verbinden

WARNUNG

Das Gerät/System darf nur für die im Systemhandbuch vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Ver-
bindung mit von der BAUMÜLLER Nürnberg GmbH empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgerä-
ten und -komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Systems setzt sachgemäßen Transport, sachgerechte 
Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Die Installation darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.
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Fehlerdiagnose
4 FEHLERDIAGNOSE

Sollten die Umwandlung nicht funktionieren, so gibt es mehrere Möglichkeiten für Fehlerursachen und 
deren Behebung:

– die rote LED H1 leuchtet nicht
→ Verbindungen auf der RS485-Seite prüfen

– die gelbe LED H2 blinkt nicht
→ Verbindungen auf der RS485-Seite prüfen 
→ Regler bzw. Omega sendet nicht

– die gelbe LED H3 blinkt nicht
→ Verbindungen auf der RS232-Seite prüfen 
→ PC sendet nicht

WARNUNG

Dieses Gerät/System steht unter gefährlicher Spannung. Das Nichteinhalten der Sicherheits- und 
Warnhinweise kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Sachschäden führen

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Systems setzt sachgemäßen Transport, sachgerechte 
Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Die Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

Während der Erstinbetriebnahme kann eine fehlerhafte oder unkontrollierte Bewegung der ange-
triebenen Maschinenelemente nicht ausgeschlossen  werden. Deshalb muss hier mit besonderer 
Vorsicht vorgegangen werden
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Anhang
5 ANHANG

5.1 Herstellererklärung

HERSTELLERERKLÄRUNG
IN SINNE DER

EG-MASCHINENRICHTLINIE 89/392/EWG, ANHANG IIB

Manufacturer Declaration in Accordance with 
the EC-Machine Guidelines 89/392/EEC, Appendix II B

Hiermit erklären wir, dass es sich bei dieser Lieferung um die nachfolgend bezeichnete Maschinenkom-
ponente handelt und dass ihre Inbetriebnahme solange untersagt ist, bis festgestellt wurde, dass die 
Maschine, in die diese Komponente eingebaut ist, den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/
392/EWG, Anhang II B entspricht.

We herewith declare that this delivery includes the following specified machine component and that its 
putting into operation is prohibited until the declaration is made that the machine, in which this compo-
nent is built in, complies with the regulations of the EC-machine guideline 89/392/EWG, appendix II B.

_________________________ _________________________

Andreas Baumüller ppa. Dr. Peter Heidrich 
Geschäftsführer Entwicklungsleiter 
Head Division Head of Development

Bezeichnung der Maschinenkomponente:
Specification of the machine component:

Typenbezeichnung:
Type:

Schnittstellenumsetzer RS485/RS232

Nürnberg, 17.02.2005

Hersteller-Unterschrift:
Signature of the Manufacturer:
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Anhang
5.2 Geschäfts- und Lieferbedingungen

1. Geltungsbereich
1.1 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote von Baumüller erfolgen ausschließlich aufgrund 

dieser Geschäftsbedingungen. Soweit nicht anders vereinbart gelten diese Bedingungen 
auch für die zukünftigen Geschäftsbeziehungen.

1.2 Mit Auftragserteilung an Baumüller gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbe-
stätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine eigenen abweichenden Geschäfts- bzw. 
Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

1.3 Ergänzungen oder Änderungen dieser Geschäftsbedingungen sind nur mit schriftlicher 
Bestätigung von Baumüller wirksam

2. Angebote und Urheberrechte
2.1 Die Angebote von Baumüller sind freibleibend und unverbindlich. Ergänzungen, Änderungen 

oder Nebenabreden zu Angeboten bedürfen zur Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung 
von Baumüller.

2.2 Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsangaben sind nur ver-
bindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Zeichnungen und Beschreibun-
gen von Projekten sind vom Urheberrecht von Baumüller umfasst und dürfen weder 
vervielfältigt noch ohne schriftliche Zustimmung von Baumüller Dritten zugänglich gemacht 
werden. Sie können jederzeit zurückgefordert werden und sind Baumüller stets sofort zu 
übersenden, wenn sie für Verträge an Baumüller nicht verwendet werden.

2.3 Der Besteller ist verpflichtet, jede aufgrund von Geschäftsbeziehungen mit Baumüller zur 
Kenntnis gelangte Verfahrenstechnik weder für sich selbst zu verwenden, noch diese an 
Dritte weiterzugeben. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung ist der Besteller unabhängig von 
einer Schadensersatzforderung zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von DM 70.000,-- 
verpflichtet.

3. Lieferumfang und Lieferzeit
3.1 Die von Baumüller genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrück-

lich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
3.2 Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:

- Datum der Auftragsbestätigung,
- Datum der Erfüllung aller dem Besteller obliegenden technischen, kaufmännischen und 
 sonstigen Voraussetzungen,
- Datum, an dem eine vor Lieferung der Ware fällige Anzahlung oder sonstige Sicherheit
 vom Besteller eingeht. Sofern die vereinbarten Anzahlungen für Bestellungen verspätet
 erfolgen verlängert sich die Lieferzeit entsprechend.

3.3 Baumüller ist zu Teillieferungen und Teilleistungen sowie zur entsprechenden Verrechnung 
jederzeit berechtigt Mehr- oder Minderlieferungen bis höchstens 5% der Liefermenge sind 
zulässig, wobei die Verrechnung entsprechend der Liefermenge zu erfolgen hat.

3.4 Liefer- und Leistungsverzögerungen oder -verhinderungen aufgrund höherer Gewalt oder 
aufgrund von Ereignissen, die Baumüller die Lieferung wesentlich erschweren oder unmög-
lich machen - wie z. B. Kriegsereignisse, nachträglich eintretende Materialbeschaffungs-
schwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Personalmangel, Mangel an 
Transportmitteln, behördliche Anordnungen usw., wenn sie bei Lieferanten von Baumüller 
oder deren Unterlieferanten eintreten, hat Baumüller auch bei verbindlich vereinbarten Fri-
sten und Terminen nicht zu vertreten Baumüller ist daher berechtigt, Lieferungen bzw. Lei-
stungen um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben oder ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinde-
rung länger als3 Monate dauert, ist der Besteller nach angemessener Nachfristsetzung 
berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.

3.5 Der Liefertermin gilt als eingehalten, wenn der Liefergegenstand zum vereinbarten Lieferter-
min das Lager verlässt oder dem Käufer die Versandbereitschaft mitgeteilt wird.

3.6 Eine Aufstellung und Montage der Liefergegenstände durch Baumüller oder von Baumüller 
beauftragte Firmen erfolgt nur im Rahmen von gesondert bis spätestens4 Wochen vor Liefe-
rung vereinbarten Bedingungen.

3.7 Ansprüche auf Schadensersatz wegen Nichtlieferung bzw. Lieferverzögerungen sind ausge-
schlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.

4. Gefahrübergang, Abnahme, Verpackung
4.1 Die Lieferung erfolgt frei Frachtführer(FRC,INCOTERM 1980). Die Waren werden nach 

Ermessen von Baumüller auf Kosten des Bestellers verpackt. Die Gefahr geht auf den 
Besteller über, sobald die Lieferung an die den Transport ausführende Person übergeben 
worden ist oder das Lager verlassen hat.

4.2 Falls der Versand sich ohne Verschulden von Baumüller verzögert bzw. Unmöglich wird, geht 
die Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf den Besteller über. Ist die Lieferung auf 
Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens ein Jahr nach Bestellung als abgerufen.

4.3 Besondere Abnahmebedingungen sind spätestens bei Vertragsabschluss festzulegen. Die 
Abnahme hat stets im Werk von Baumüller zu erfolgen. Die Kosten der Abnahme gehen zu 
Lasten des Bestellers.Unterlässt der Besteller die Abnahme, so gelten die Waren mit Verlas-
sen des Werkes als bedingungsgemäß geliefert.

5. Preise und Zahlungsbedingungen
5.1 Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung von Baumüller genannten Preise zuzüglich 

der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden 
gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich ab Werk bzw. ab Lager ausschließlich Ver-
packung.

5.2 Soweit nicht anders vereinbart, hält sich Baumüller an die in der Auftragsbestätigung genann-
ten Preise nur 30 Tage gebunden.

5.3 Zahlungen sind in bar ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers in der vereinbarten 
Währung zu leisten. Wechsel und Schecks werden lediglich zahlungshalber angenommen. 
Der Besteller hat sämtliche damit verbundenen Kosten und Spesen zu tragen. Eine Zahlung 
gilt erst dann als erfolgt, wenn Baumüller über den Betrag verfügen kann. Im Falle der Über-
gabe von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck unwiderruflich eingelöst 
wurde.

5.4 Rechnungen sind binnen 30 Tagen nach Rechnungstilgung ohne Abzug zur Zahlung fällig. 
Baumüller ist berechtigt, trotz anderslautender Anweisungen des Bestellers, Zahlungen 
zunächst auf ältere offene Rechnungen abzubuchen. Sind bereits Kosten und Zinsen ent-
standen ist Baumüller berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen 
und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. Der Besteller ist zur Aufrechnung, Zurückbe-
haltung oder Minderung - unabhängig von Mängelrügen oder etwaigen Gegenansprüchen 
nur berechtigt, wenn Baumüller ausdrücklich zugestimmt hat oder wenn die Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt worden sind.

5.6 Gerät der Besteller in Verzug, so ist Baumüller berechtigt Verzugszinsen in Höhe des von den 
Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite, mindestens jedoch 
in Höhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen. 
Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt hiervon unberührt

5.7 Wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen 
Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn Baumüller andere Umstände 
bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so ist Baumüller 
stets berechtigt, vor Lieferung Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen 
oder bei zuvor vereinbarten Teilzahlungsraten die gesamte Restschuld fällig zu stellen.

6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Bis zur Erfüllung aller Forderungen für gegenwärtige oder zukünftige Rechtsverhältnisse kann 

Baumüller vom Besteller jederzeit Sicherheiten verlangen. Baumüller wird nach eigener Wahl 
gestellte Sicherheiten freigeben, soweit der Wert der Sicherheiten die Forderungen nachhal-
tig um mehr als 20% übersteigt

6.2 Gelieferte Ware bleibt im Eigentum von Baumüller bis zur vollständigen Bezahlung (=Vorbe-
haltsware). Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltsware beim Besteller erfolgen stets 
für Baumüller als Hersteller jedoch ohne weitere Verpflichtungen. Erlischt das Eigentum von 
Baumüller durch Verbindung mit anderen Gegenständen so gilt mit der Bestellung als verein-
bart, dass das Eigentum des Bestellers in einer einheitlichen Sache wertanteilsmäßig auf 
Baumüller übergeht. Der Besteller verwahrt das Eigentum für Baumüller unentgeltlich.

6.3 Der Besteller ist berechtigt, sofern er sich nicht im Zahlungsverzug befindet, die Vorbehalts-
ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändun-
gen oder Sicherungsübereignungen von Vorbehaltsware sind unzulässig. Die aus dem 
Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehen-
den Forderungen tritt der Besteller sicherheitshalber in vollem Umfang an Baumüller mit Ent-
gegennahme der Ware ab. Baumüller ermächtigt den Besteller widerruflich, die an Baumüller 
abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Auf Auffor-
derung von Baumüller hin wird der Besteller die Abtretung offenlegen.

6.4 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Besteller auf das Eigentum von Baumül-
ler hinweisen und Baumüller unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schaden trägt der 
Besteller.

6.5 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers - insbesondere Zahlungsverzug ist Baumüller 
berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Bestellers zurückzunehmen oder ggf. Abtre-
tung der Herausgabeansprüche des Bestellers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurück-
nahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch Baumüller liegt ein Rücktritt vom 
Vertrag. Das Recht auf Schadensersatz bleibt hiervon unberührt.

7. Gewährleistung
7.1 Ist die gelieferte Ware mangelhaft oder fehlen ihr zugesicherte Eigenschaften oder wird sie 

innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- oder Materialmängel schadhaft, liefert 
Baumüller nach seiner Wahl unter Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche des 
Bestellers - insbesondere unter Ausschluss jedweder mittelbarer oder unmittelbarer Folge-
schäden des Bestellers- Ersatz oder bessert nach. Mehrfache Nachbesserungen sind zuläs-
sig. Für wesentliche Fremderzeugnisse - insbesondere bei Vorgaben des Bestellers 
beschränkt sich die Haftung von Baumüller auf die Abtretung der Haftungsansprüche, die 
Baumüller gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen.

7.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Absendung 
der Ware an den Besteller bzw. Bei Aufstellung und Montage des Lieferumfangs von Baumül-
ler mit dem Tag der Fertigstellung.

7.3 Der Besteller muss die gelieferte Ware unverzüglich, spätestens aber 14 Tage nach Erhalt 
bzw. bei Aufstellung und Montage 14 Tage nach Fertigstellung, auf Schäden untersuchen. 
Baumüller ist von etwaigen Schäden oder Verlusten sofort durch eine Tatbestandsmeldung 
des Spediteurs oder eine entsprechende Mitteilung in Form einer eidesstattlichen Versiche-
rung, die von zwei Zeugen und vom Besteller unterschrieben sein muss, in Kenntnis zu set-
zen. Im übrigen müssen Baumüller offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung schriftlich mitgeteilt werden. Mängel, die auch bei 
sorgfältiger Prüfung innerhalb von zwei Wochen nicht entdeckt werden können, sind Baumül-
ler jeweils unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Mangelhafte Liefergegen-
stände sind in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung befanden, zur 
Prüfung durch Baumüller bereitzuhalten. Beanstandete Ware darf nur mit schriftlichem Ein-
verständnis von Baumüller zurückgeschickt werden. Eine Nichtbeachtung der vorstehenden 
Bestimmungen schließt jedwede Gewährleistungsansprüche gegenüber Baumüller aus.

7.4 Ist eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach angemessener Frist erfolglos, kann der 
Besteller nach seiner Wahl Minderung oder Rückgängigmachung des Liefervertrages verlan-
gen.

7.5 Fertigt Baumüller eine Ware aufgrund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen 
oder sonstigen Spezifikationen des Käufers, ist Baumüller nur haftbar für bestellungsgemäße 
Ausführungen nicht aber für die Verwendbarkeit für die Zwecke des Bestellers.

7.6 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aufgrund nicht von Baumül-
ler bewirkter Anordnung und/oder Montage, ungenügende Einrichten des Kunden, Überbean-
spruchung der Teile über die von Baumüller angegebene Leistung, nachlässige oder 
unrichtige Behandlung und Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien beim Besteller 
entstehen. Dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Besteller bereitgestelltes Material 
zurückzuführen sind. Die Gewährleistungsverpflichtung bezieht sich auch nicht auf Beschädi-
gungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen, Überspannungen und 
chemische Einflüsse zurückzuführen sind oder auf Ersatz von Teilen, die einem natürlichen 
Verschleiß unterliegen. Die Gewährleistungsverpflichtung erlischt, wenn ohne schriftliche 
Einwilligung von Baumüller der Besteller selbst oder ein nicht ausdrücklich von Baumüller 
ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungsar-
beiten durchgeführt.

7.7 Bei Inanspruchnahme von Garantie- und/oder Gewährleistungen ist nach vorheriger Abstim-
mung mit Baumüller der Motor, das Ersatzteil oder Gerät fracht-,verpackungs- und zollfrei 
einzusenden. Baumüller wird von jeder Gewährleistung frei, wenn der Besteller die beanstan-
dete Ware ohne vorherige Abstimmung oder abredewidrig zurücksendet.

7.8 Firma Baumüller ist berechtigt, für innerhalb der Gewährleistungsfrist zu erbringende Garan-
tie und Gewährleistungen Ersatzteile und -geräte in die Anlagen des Bestellers einzubauen, 
um die fehlerhafte Ware auszutauschen, damit die Nutzung der Anlagen des Bestellers so 
gering wie möglich beeinträchtigt wird Für eingebaute Ersatzteile und -geräte beträgt die 
Gewährleistungsfrist 6 Monate ab Austausch beim Kunden. In Anrechnung der Nutzungszeit 
für gelieferte Waren bleibt die Gewährleistungsfrist von 12 Monaten ab Lieferung gemäß Zif-
fer. 7.2 davon unberührt.

8. Haftung
8.1 Für Auskünfte oder Beratungstätigkeit über die Verwendung der bestellten und gelieferten 

Waren haftet Baumüller nur bei schriftlicher Bestätigung gemäß den nachfolgenden Bestim-
mungen. Mündliche Aussagen und Auskünfte sind unverbindlich.

8.2 Schadensersatzansprüche wegen Unmöglichkeit der Leistung, Nichtlieferung, positiver For-
derungsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss und unerlaubter Handlung sind sowohl 
gegen Baumüller als auch gegen ihre Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, 
soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht wurde bzw. Baumüller 
nach dem Produkthaftungsgesetz haftet.

9. Pauschalierter Schadensersatz bei Rücktritt
Tritt der aus Gründen, die nicht von Baumüller zu vertreten sind, von der schriftlich erteilten 
Bestellung zurück, so ist Baumüller berechtigt, als pauschalierten Schadensersatz einen 
Betrag in Höhe von 50% der Nettoauftragssumme zu verlangen. Das gleiche gilt, wenn Bau-
müller aus Gründen vom Vertrag zurücktritt, die vom Besteller zu vertreten sind.

10. Sonstiges
10.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Nürnberg. Baumüller ist jedoch berechtigt, nach eigener 

Wahl Ansprüche auch am gesetzlichen Gerichtsstand des Bestellers geltend zu machen.
10.2 Auf diese Verkaufs- und Lieferbedingungen finden die in der Bundesrepublik Deutschland 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen Anwendung. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts 
(CISG) sind ausgeschlossen.

10.3 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirk-
sam sein oder werden oder dieser Vertragstext eine Regelungslücke enthalten, so wird Bau-
müller die unwirksame oder unvollständige Bestimmung durch angemessene Regelungen 
ersetzen oder ergänzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der gewollten Regelung weitestge-
hend entspricht. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt
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Alle Angaben in dieser Betriebsanleitung sind unverbindliche Kundeninformationen, unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung und werden fortlaufend durch unseren permanenten
Änderungsdienst aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass Angaben/Zahlen/Informationen aktuelle Werte zum Druckdatum sind.
Zur Ausmessung, Berechnung und Kalkulationen sind diese Angaben nicht rechtlich verbindlich. Bevor Sie in dieser Betriebsanleitung aufgeführte Informationen zur Grundlage eigener
Berechnungen und/oder Verwendungen machen, informieren Sie sich bitte, ob Sie den aktuellsten Stand der Informationen besitzen.
Eine Haftung für die Richtigkeit der Informationen wird daher nicht übernommen.
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